
Zeitschrift: Archiv für Thierheilkunde

Herausgeber: Gesellschaft Schweizerischer Thierärzte

Band: 20 (1854)

Heft: 2

Rubrik: Anzeige

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 21.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


191

Anzeige.

Preisaufgaben.

Die Gesellschaft schweizerischer Thierärzte schreibt

folgende Preisaufgaben aus:
1) Nachweisuugen über die Erscheinungen und

Ursachen der K n ochenbrüchigkeit des Rindviehes
Darstellung der chemischen Verhältnisse der Knochen,
Angaben der Beziehungen, in welchen sie zur Lecksucht,

steht, so wie der zweckmäßigsten Heilmethode unter
Bezeichnung der Bestandtheile jener spezifischen Mittel,
welche mit Erfolg dagegen angewandt werden.

Preis: 20(1 Fr., Accessit: 100 Fr.
2) Beschreibung der Ursachen und Behandlung

der Unfruchtbarkeit der Kühe, namentlich auch in
Bezug auf den Zustand der Geschlechtsthätigkeit selbst.

Preis: 100 Fr., Accsesit: 50 Fr.
3) Genaue auf Beobachtung gegründete Angaben

über das Vorkommen und die Erscheinungen
der unter den Benennungen: „g e l b e r G a l t" und

„Gälti" bekannten Euterkraukheit. Angaben, die

zur Erkennung ihrer Ursachen beitragen können, sowie

Beschreibung von Heilmethoden, die dagegen versucht

wurden und mit welchem Erfolg.
Jede Arbeit muß die Symptome der Krankheit

angeben. Es bleibt dagegen dem Verfasser frei gestellt,
sich über alle oder auch nur einzelne der übrigen Theile
der Aufgabe einzulassen.
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Das Preisgericht bestimmt das Honorar für die

eingehenden Arbeiten nach deren Werth. Es darf je-

doch bei keiner die Summe von 20 Franken über-

steigen.

Die Preisschriften dürfen nicht vom Verfasser

selbst geschrieben sein. Jede soll mit einem Motto ver-

sehen und dieses auf der Außenseite eines mit fremdem

Siegel verschlossenen Zeddels, welcher den Namen des

Verfassers enthält, wiederholt werden. — Arbeiten,

für welche den Verfassern Preise bezahlt werden, sind

Eigenthum der Gesellschaft. Die nicht als preiswür-
dig erklärten können von den Verfassern innert einer

öffentlich bekannt zu machenden Frist zurückverlangt
werden. Nur die Zcddel werden geöffnet, welche preis-

würdig erklärten Arbeiten beigelegt sind; die zu als
nicht preiswürdig erklärten Arbeiten dagegen werden

öffentlich vernichtet.
Die Preisschriften sind bis Mitte Juni 1854 an

den ersten Preisrichter, Herrn Hirzel, Direktor an
der Thierarzneischule in Zürich, portofrei einzusenden.
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